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Cool City – Waagner Biro Straße  

Umsetzungsvereinbarung zum 04.23.0 Bebauungsplan 

 

 
 
 

Zuständigkeit des Gemeinderates gemäß Statut der Landeshauptstadt Graz, § 45 Abs. 6  
 
 

1. Ausgangssituation: 
Das Grazer Konsortium unter der Leitung der Stadtbaudirektion hat 2012 mit dem Projekt „Smart 
City Project-Graz“ im Umfeld der Helmut List Halle als erstes österreichisches Leitprojekt den 
Zuschlag für die Projektrealisierung erhalten, zur Umsetzung wurden Fördermittel des Bundes in 
Höhe von € 4,2 Mio. bereitgestellt.  
Der Gemeinderat der Stadt Graz hat im Juli 2013 die Projektgenehmigung „Smart City Project - Graz“ 
(Laufzeit 2013 -2017) beschlossen.  

 
Generelle Zielvorgaben Smart City Graz: 

- Realisierung eines energieeffizienten, ressourcenschonenden und emissionsarmen Quartiers 
mit höchster Lebensqualität  

- Schaffung einer kompakten Siedlungsstruktur hoher Architekturqualität, welche die Ansprüche 
des heterogenen Umfeldes (Eisenbahn, Wohngebiete unterschiedlicher Prägung) 
berücksichtigt 

- Umsetzung eines qualitätsvollen öffentlichen Raums (Plätze, Straßenraum, Park/Grünraum) 
- Herstellung attraktiver Fuß- und Radwegverbindungen (Grünes Netz Graz) 
- bestmögliche und leistungsfähige ÖV- Anbindungen 
- eine offensive Verkehrspolitik zur deutlichen Reduktion des vorherrschenden MIV-Anteils 

 
2. Städtebauliche Verträge: 
Ein besonderes Merkmal dieses zukunftsfähigen Stadtentwicklungsprojekts besteht darin, die 
Sicherstellung der erforderlichen Smart City-Umsetzungsqualitäten schrittweise, entsprechend den 
Planungsphasen inhaltlich auszuformulieren, deren Kosten zu bewerten und in städtebaulichen 
Verträgen (Zivilrechtliche Vereinbarungen) zwischen der Stadt Graz und den Eigentümern/Investoren 
auch deren Umsetzung zu vereinbaren. Hierdurch soll u.a. ein höchstmöglicher Realisierungsanteil 
von innovativen Smart City-Maßnahmen erzielt werden. 



 

 
 

Dies betrifft nicht nur das geförderte Leitprojekt, sondern auch weitere Projektentwicklungen, die im 
Quartier Waagner Biro umgesetzt werden und einen Betrag zur zukunftsfähigen 
Quartiersentwicklung und zur Realisierung von Smart City-Lösungen leisten. 
 

3. Cool City - Waagner Biro Straße - Umsetzungsvereinbarung: 
Die Stadt Graz und die Grundeigentümerin Cool City GmbH & Co KG bekennen sich zum Projekt 
„Smart City Graz“ mit dem Ziel, einen nutzungsdurchmischten, urbanen und zukunftsfähigen Stadtteil 
energieeffizient, ressourcenschonend und emissionsarm mit hoher Lebensqualität im Projektgebiet 
„Smart City Graz“ in Übereinstimmung mit dem 4.0 STEK der Landeshauptstadt Graz und den 
Festlegungen des 3.22 Flächenwidmungsplan zu gestalten“.  
Mit der gegenständlichen „Smart City Graz – Umsetzungsvereinbarung“ und den hierin definierten 
Maßnahmen betreffend Erschließung und Gestaltung werden wesentliche Projektqualitäten 
begleitend zum 04.23.0 Bebauungsplan „Waagner-Biro Straße – Waldertgasse“ vertraglich gesichert.  
 
Kurz zusammengefasst handelt es sich um nachstehende Regelungsinhalte: 
 

 Baukultur/öffentlicher Raum/Grünraum: abgestimmte und einheitliche Gestaltung des 
öffentlichen Raumes; gemeinsame Wettbewerbe; Sicherung Architekturqualität; urbane 
Nutzungsdurchmischung.  

 Soziale Nachhaltigkeit: Errichtung von Gemeinschaftsräumen 

 Stadtteilmanagement: unentgeltliche Zurverfügungstellung eines Stadtteilbüros; aktive 
Unterstützung; Co-Finanzierung Basiskosten sowie projektspezifische Mitfinanzierung. 

 Mobilität: Förderung & Maßnahmen der sanften Mobilität (Mobilitätsverhalten), Car-Sharing, 
Radverkehr, E-Mobilität, ÖV, Informationssysteme.  

 Mobilitätsfonds: Weiterentwicklung und Umsetzung von im Smart City Projekt Graz Mitte 
entwickelte Maßnahmen. 

 Parkraum: Beschränkungen der Kfz-Stellplatzanzahl, Zugänglichkeit zur Tiefgarage. 

 Verkehrserschließung: Kostenbeiträge zur erforderlichen Kreuzungsausbauten. 

 Energie: Festlegungen zur Erstellung eines Businessplans und Geschäftsmodells zur 
Realisierung des innovativen Energiekonzeptes, unter Berücksichtigung der 
Mindestabnahmemengen für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen (Energie 
Steiermark) 
 

Im Detail darf auf die beigeschlossene und einen integrierenden Bestandteil des gegenständlichen 
Berichtes bildende Umsetzungsvereinbarung verwiesen werden. 
 
Die Vertragsinhalte betreffend Maßnahmen zur Baukultur, öffentlichen Raum, Grünraum, sozialer 
Nachhaltigkeit, Stadtteilmanagement, Energie und Mobilität stellen grundsätzlich jenen 
Qualitätsstandard dar, der auch für alle künftig abzuschließenden Verträge zur Anwendung 
kommen soll (Gleichbehandlungsprinzip) und wurden hinsichtlich der forschungsprojektbezogenen 
Smart-City-Qualitäten und -Investitionen zusätzlich ergänzt:  
 
Baukultur, öffentlicher Raum, Grünraum: 
Cool City verpflichtet sich insbesondere zur Umsetzung und Realisierung der dem Wettbewerbssieg 
von Architekt Georg Eder vorgesehenen Fassadengestaltung, zur Herstellung von höherwertigen 
Fassaden zur Waagner-Biro Straße und der öffentlichen Parkanlage im Sinne des Siegerprojektes 
(kein Vollwärmeschutz). 
Erstmals wird hiermit sichergestellt, dass stadtbildprägende Fassaden der Intension sowie dem 
Qualitätsanspruch des Wettbewerbssiegers zu entsprechen haben und die Detail- und Polierplanung 
jedenfalls durch den Architekten erfolgt. Ansonsten ist vor Einreichung das Einvernehmen mit der 
Stadt Graz, Fachbeirat für Baukultur, herzustellen.  



 

 
 

 
Wettbewerb öffentlicher Raum: 
Die Ausschreibungsunterlagen wurden durch das Stadtplanungsamt unter Einbeziehung 
erforderlichen Fachabteilungen sowie der Grundstückseigentümer/Investoren vorbereitet, die 
Ausschreibung ist bereits finalisiert, der Stadtsenatsbeschluss steht bevor (Jury: September 2016). 
Auf den Flächen des künftigen öffentlichen Raumes (im Ausmaß von insgesamt 2.344m²) stimmt Cool 
City der Durchführung eines Ideenwettbewerbs nach Vorgaben der Stadt Graz durch die Stadt Graz 
zu und verpflichtet sich, die dabei ermittelten bzw. gemeinsam weiterentwickelten Qualitäten nach 
Maßgabe ihrer Verpflichtung zur Herstellung von Infrastruktureinrichtungen für Grünraum und 
Verkehr gemäß der Abtretungsvereinbarung im Einvernehmen mit der Stadt Graz nach Freigabe der 
Außenanlagepläne umzusetzen. 
 
Soziale Nachhaltigkeit: 
Im Projektgebiet soll ein sozial- und nutzungsdurchmischter, zukunftsfähiger Stadtteil mit 
bedarfsgerechten Typologien des Wohnens und hoher Lebensqualität entstehen. Cool City 
verpflichtet sich mindestens zwei Gemeinschaftsräume mit einer Größe von insgesamt mindestens 
100 m² für Bewohner und Nutzer der Gebäude zu errichten. Dieser Gemeinschaftsraum soll z.B. für 
Versammlungen, Freizeitgestaltungen, handwerkliche oder künstlerische Betätigung, Sport, Wellness 
und dergleichen, und im Gegensatz zu kommerziellen Angeboten, jeweils den Bewohnern und/oder 
Beschäftigten eines oder mehrerer Gebäude exklusiv zur Verfügung stehen; dies stellt eine 
Aufwertung der Wohnungen dar und fördern die Identifikation und den Zusammenhalt. 
 
Stadtteilmanagement: 
Im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit erklärt sich Cool City bereit, im Projektgebiet zu einem von der 
Stadt Graz eingerichteten, gemeinsamen Stadtteilmanagement beizutragen (wie z.B. durch das im 
Rahmen des Förderprojektes entwickelte Stadtteilmanagement "VorOrt" oder eine vergleichbare 
Einrichtung). Cool City verpflichtet sich für die Bereitstellung des Stadteilmanagements einen 
einmaligen Beitrag in der Höhe von € 22.000,-- zur Co-Finanzierung des Stadtteilmanagements an die 
Stadt Graz zu bezahlen. Die Zahlung hat bis 30.6.2017 an die Stadt Graz zu erfolgen. 
 
Mobilitätsmaßnahmen, Verkehrserschließung: 
Um negative Auswirkungen durch das Verkehrsaufkommen aus den Flächen des Bebauungsplans auf 
die Leistungsfähigkeit des umliegenden Straßennetzes möglichst zu reduzieren, sind die Maßnahmen 
zur Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes (zu Fuß, Fahrrad, ÖV) und die gleichzeitige 
Einschränkung des Kfz-Verkehrs erforderlich.  
 
Die Grundeigentümerin des gegenständlichen Bebauungsplangebietes (Bebauungsplan 04.23.0) 
verpflichtet sich zur Zuzahlung zur Finanzierung von Umbaumaßnahmen beim Knotenpunkt Wiener 
Straße – Bahnhofsgürtel – Peter-Tunner-Gasse – Kalvariengürtel sowie beim Knotenpunkt Waagner-
Biro-Straße – Peter-Tunner-Gasse, durch welche die Leistungsfähigkeit in diesen Knotenpunkten auch 
weiterhin gewährleistet sein soll.  
 
Im Knotenpunkt Eggenberger Straße – Waagner-Biro-Straße – Köflacher Gasse wird es bei Umsetzung 
der diversen Entwicklungsprojekte im großräumigen Untersuchungsgebiet (u.a. Reininghaus, Smart 
City) trotz Umsetzung der Unterführung Josef-Huber-Gasse rechnerisch zu teilweise deutlichen 
Überlastungen für den motorisierten Individualverkehr (MIV) während der Spitzenstunden kommen. 
Im Rahmen der verkehrspolitischen Vorgaben wird aber die Leistungsfähigkeit für Fuß-, Rad- und 
Straßenbahnverkehr weiterhin gegeben sein bzw. soll diese noch verbessert werden, um die 
erforderlichen Verkehrsmittelanteile aufnehmen zu können und damit die Verkehrsnachfrage 
steuern zu können. 
 
 



 

 
 

Grünraum und Verkehr, Grundabtretungen: 
Die Grundeigentümerin hat sich u.a. verpflichtet, Infrastruktureinrichtungen im Ausmaß von ca. 
2.344 m² für Grünraum und Verkehr nach den gestalterischen Vorgaben des Wettbewerbs 
öffentlicher Raum zu errichten. Die Realisierung erfolgt nach technischen Vorgaben der Stadt Graz / 
Holding Graz, danach werden diese Flächen unentgeltlich und Lastenfrei in das Eigentum der Stadt 
Graz übertragen. 
Ebenso bedürfen Maßnahmen betreffend Kreuzungsausbau weitere gesonderte vertragliche 
Regelungen, deren Abschlüsse, vorbehaltlich der erforderlichen Gremialbeschlüssen, erst im 
Projektstadium möglich sind.  
Die für die Errichtung einer Straßenbahntrasse von der Asperngasse bis zur Peter-Tunner-Gasse 
erforderlichen Flächen wurden im Bebauungsplangebiet berücksichtigt und eine kostenlose 
Abtretung vertraglich vereinbart. Anzumerken ist, dass bei Bebauung der gegenständlichen Flächen 
ohne Errichtung einer Straßenbahnlinie auf Grund fehlender Kapazitäten bei den bestehenden Bus-
Linien jedenfalls Maßnahmen im Bereich des ÖV erforderlich werden. 
 
Energie: 
Das innovative Energiekonzept beruht auf einer nachhaltigen Energieversorgung (Heizwärme 
inklusive Warmwasser, sowie tlw. Kälte) auf Basis 100% erneuerbarer Energie. Eine Energiezentrale 
gewährleistet den effizienten, gebäudeübergreifenden Ausgleich zwischen lokaler Erzeugung und 
Verbrauch und ermöglicht zudem als Schnittstelle zu den übergeordneten öffentlichen Energienetzen 
den Bezug von regionaler, erneuerbarer Energie.  
Die Beschlussfassung zur Realisierung des Energiekonzeptes erfolgt bis 30.06.2016 durch das 
Konsortium Energie, sofern im bis dahin vorliegenden Businessplan der wirtschaftliche Betrieb der 
Anlagen sichergestellt ist. 
 
Sicherstellung: 
Um die Realisierung der Maßnahmen, die durch die Grundeigentümerin umzusetzen sind, auch 
bestmöglich sicherzustellen, wurde vertraglich die Zahlung einer nach Maßnahmen 
festgeschriebenen Vertragsstrafe (Sicherstellung) vereinbart, wobei eine Bezahlung nicht von der 
Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag befreit. 
 
Beauftragung externer Rechtsvertretung: 
In Entsprechung des Gemeinderatsbeschlusses vom Nov. 2013 wurde die Stadtbaudirektion mit der 
Vertragskoordination beauftragt. Zur tragbaren Absicherung der sich aus dem Rahmenplan 
ergebenden Interessen wurde mit Genehmigung des Präsidialamtes durch die Stadtbaudirektion ein 
externer Rechtsvertreter mit der Erstellung der zivilrechtlichen Vereinbarung beauftragt.  
 

 
4.  Bisher erfolgte politische Befassungen und Projektbeschlüsse (Auszug): 
Der Grazer Gemeinderat wurde über die bisherigen Projektschritte fortlaufend informiert und hat 
seit 2011 nachfolgende politische Beschlüsse gefasst: 
 

 03/2011: StS: Genehmigung „Smart City Graz“:  
Mittelbereitstellung und Genehmigung der Projekteinreichung „Smart City Graz“ bei der  1. 
Ausschreibung (Demoprojekte) beim Fördergeber FFG: 
Ergebnis: Smart City Graz- Strategie und Auswahl Einreichprojekt für die 2. Einreichung 
 

 01/2012: GR: Projektgenehmigung „Smart City Project“:  
Mittelbereitstellung und Genehmigung der Projekteinreichung „Smart City Project“ bei der  
2. Ausschreibung (Demoprojekte) beim Fördergeber FFG 

 



 

 
 

 03/2013: Informationsbericht „Smart City Graz“ im Ausschuss für Stadt- und 
Grünraumplanung und Ausschuss für Verkehr: Die Veröffentlichung des publizierbaren 
Endberichtes und der „Smart City Graz- Strategie“ durch den Fördergeber „Klima- und 
Energiefonds“ wird erteilt 

 

 06/2013: GR: Auflagebeschluss der FLÄWI-Änderung „Smart City Waagner Biro Ostseite“  
 

 07/2013: GR: Projektgenehmigung „Smart City Project - Graz“  
Laufzeit 2013 -2017, Budget: € 1.058.000,-- 
Rahmenplan, Fördervertrag, Konsortialvertrag, Strategiepapier „Smart City Graz“ 

 

 11/2013: GR: Beschluss „Smart City – Grundsatzvereinbarung“  
Umsetzung der Smart City Graz Ziele in den Bereichen Energie, Mobilität, 
Gebäudequalitäten, öffentlicher Stadtraum, Baukultur und Stadtteilmanagement. 

 

 11/2013: GR: Beschluss der FLÄWI-Änderung „Smart City Waagner-Biro - Ostseite“ 
(21. Änderung 2013; FLÄWI- in Rechtskraft seit Februar 2015) 
 

 07/2014: GR: Auflagebeschluss der FLÄWI-Änderung „Smart City Waagner Biro Westseite“ 
 

 12/2014: GR: Beschluss „Smart City – Grundsatzvereinbarung/Abtretungsvereinbarung CC 
Cool City“  

 

 12/2014: GR: Beschluss der FLÄWI-Änderung „Smart City Waagner-Biro Westseite“ 
(22. Änderung 2014; FLÄWI- in Rechtskraft seit Juli 2015) 
 

 05/2015: Ausschreibung Wettbewerb Schulcampus Smart City 
Jury: 11/2015   1. Preis: Arch. Alexa Zahn (Wien) 
 

 05/2015: Auflage Bebauungsplan 04.19.0 „Smart City Waagner-Biro Ostseite“ 
 

 06/2015: GR- Projektgenehmigung Straßenbahnanbindung Smart City Graz – Waagner Biro 

über 1,324 Mio. € für den Zeitraum 2015 – 2017 (Planungsphase) 
 

 12/2015: GR-Beschluss Umsetzungsvereinbarung „Smart City Project – Waagner-Biro“ 
 

 12/2015: GR-Beschluss Bebauungsplan 04.19.0 „Smart City – Waagner-Biro Ostseite“ 
 



 

 
 

 
 

5. Projektzeitplan: 
In der Modelldarstellung sind die aktuellen Fertigstellungszeitpunkte der einzelnen Bauvorhaben aus 
heutiger Sicht dargestellt:  

 
 
Abb.: Modelldarstellung und Fertigstellungszeitpunkte Smart City Quartier aus heutiger Sicht 

 
 
Straßenbahnanbindung Smart City (Linie 6) 
Wie in der Projektgenehmigung „Straßenbahnanbindung Smart City“ vorgesehen, soll der 
Gemeinderat im 3. Quartal 2017 mit der Entscheidung zum Baubeschluss befasst werden, damit eine 
Inbetriebnahme der Verlängerung der Straßenbahnline 6 ins Smart City Quartier bis zum 1. Quartal 
2020 erfolgen kann. 
 
 
 

 
Beilage:  

 „Cool City – Waagner Biro Straße Umsetzungsvereinbarung“ zwischen der Stadt Graz, der Grundeigentümerin 

Cool City GmbH & Co KG und den Projektpartnern Energie sowie Holding Graz



 

 

 
 
Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellen der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung sowie 
der Ausschuss für Verkehr gemäß Statut der Landeshauptstadt Graz, § 45 Abs. 6 den 

 

 
A n t r a g 

 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
 

1. Der gegenständliche Bericht wird genehmigt 
 

2. Der Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl wird ermächtigt, die „Cool City – Waagner Biro Straße 
Umsetzungsvereinbarung“ zu unterfertigen   

 
 

 
 
Der Projektleiter  Die Bearbeiterin 
der Stadtbaudirektion: der Stadtbaudirektion: 
Dipl.-Ing. Kai-Uwe Hoffer Mag. Daniela Freitag 

(elektronisch gefertigt) (elektronisch gefertigt) 

 
Der Stadtbaudirektor: 

Dipl.-Ing. Mag. Bertram Werle 
(elektronisch gefertigt) 

 
 
Der Bearbeiter  Der Abteilungsvorstand 
der Stadtplanung: der Stadtplanung: 
Dipl.-Ing. Michael Mayer Dipl.-Ing. Bernhard Inninger 

(elektronisch gefertigt) (elektronisch gefertigt) 

 
 
 
Der Bearbeiter Der Abteilungsvorstand 
der Abteilung für Verkehrsplanung: der Abteilung für Verkehrsplanung: 
Dipl.-Ing. Mark Thaller Dipl.-Ing. Martin Kroißenbrunner 
(elektronisch gefertigt) (elektronisch gefertigt) 

 
 

Der Stadtrat 
Mag. (FH) Mario Eustacchio 

(elektronisch gefertigt) 

  
 

Der Bürgermeister: 
Mag. Siegfried Nagl 

 

 
 



 

 
 

 

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit……..Stimmen abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung 

des 
 

Ausschusses für Stadt und Grünraumplanung 

am………………………... 
 
 

Der/die Schriftführerin  

 

Der/die Vorsitzende: 

Abänderungs-/Zusatzantrag:  

 

 

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit……..Stimmen abgelehnt/unterbrochen in der 

Sitzung des 

 

Ausschusses für Verkehr 

am………………………... 
 
 

Der/die Schriftführerin  

 

Der/die Vorsitzende: 

 

Abänderungs-/Zusatzantrag:  

 

 

 

 
 

Der Antrag wurde in der heutigen  ☐ öffentlichen ☐ nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

☐ bei Anwesenheit von …… GemeinderätInnen 

☐ einstimmig  ☐ mehrheitlich (mit …… Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen. 

☐ Beschlussdetails siehe Beiblatt 



 

 
 

Graz, am ………………….  

  

Der/die Schriftführerin: 

 
 
 
Vorhabensliste / BürgerInnenbeteiligung:  
 

 Vorhabensliste:    Nein 
 

 BürgerInnenbeteiligung vorgesehen: Nein 
 

Signiert von Hoffer Kai-Uwe                                           
   

Zertifikat
CN=Hoffer Kai-Uwe,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT 
                                                         
      

Datum/Zeit 2016-05-03T10:01:09+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

https://sign.app.graz.at/signature-verification
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